Gemeinde Wittnau
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Offentliche Bekanntmachung der Wahl|
des Blurgermeisters/der Blrgermeisterin

Wegen Ablauf der Amtszeit des derzeitigen Amtsinhabers wird die Wahl des/der Blrgermeis-
ters/Blurgermeisterin der Gemeinde Wittnau notwendig.

Die Wahl findet am Sonntag, dem 05. Juli 2026 statt.

Gewahlt ist, wer mehr als die Halfte der gultigen Stimmen erhalten hat. Entfallt auf keine Person
mehr als die Halfte der glltigen Stimmen, so findet eine Stichwahl zwischen den zwei Personen
statt, die bei der ersten Wahl die héchsten Stimmenzahlen erhalten haben; bei gleichen Stim-
menzahlen entscheidet das Los.

Eine erforderlich werdende Stichwahl findet am Sonntag, dem 19. Juli 2026 statt.

Bei der Stichwahl ist gewahlt, wer die meisten gltigen Stimmen erhalten hat; bei gleichen Stim-
menzahlen entscheidet das Los.

Die Amtszeit des/der gewahlten Birgermeisters/Burgermeisterin betragt 8 Jahre.

Wahlberechtigt sind Deutsche im Sinne von Artikel 116 des Grundgesetzes sowie Staatsange-
horige eines anderen Mitgliedstaates der Europaischen Union (Unionsburger), die am Wabhltag
das 16. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde mit Haupt-
wohnung wohnen und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Diese werden von Amts wegen
in das Wahlerverzeichnis eingetragen und konnen wahlen. Der Blrgermeister ist berechtigt, vom
Unionsbirger zur Feststellung seines Wahlrechts einen giiltigen Identitdtsausweis sowie eine
Versicherung an Eides statt mit der Angabe seiner Staatsangehorigkeit zu verlangen.

Antrag auf Eintragung in das Wahlverzeichnis

Wahlberechtigt sind die vorstehend genannten Personen auch dann, wenn sie in keiner Ge-
meinde in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung haben, sich am Wabhltag aber seit
mindestens drei Monaten in der Gemeinde gewohnlich aufhalten. Diese Wahlberechtigten wer-
den nur auf Antrag in das Wahlerverzeichnis der Gemeinde eingetragen. Mit dem schriftli-
chen Antrag hat der Wahlberechtigte ohne Wohnung zu versichern, dass er bei keiner anderen
Stelle in das Wahlerverzeichnis eingetragen ist oder seine Eintragung beantragt hat oder noch
beantragen wird. AuBerdem hat er nachzuweisen, dass er bis zum Wahltag seit mindestens drei
Monaten seinen gewohnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben wird.

Personen, die ihr Wahlrecht fur Gemeindewahlen durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwoh-
nung aus der Gemeinde verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Verénderung
wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begriinden, sind mit der Riuck-
kehr wahlberechtigt. Wahlberechtigte, die nach ihrer Riickkehr am Wahltag noch nicht mindes-
tens drei Monate in der Gemeinde wohnen oder ihre Hauptwohnung begriindet haben, werden
nur auf Antrag in das Wahlerverzeichnis eingetragen.

Wahlberechtigte Unionsbirger, die nach § 26 Bundesmeldegesetz nicht der Meldepflicht unter-
liegen und nicht in das Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das
Wahlerverzeichnis eingetragen. Dem schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wahlerver-
zeichnis hat der Unionsburger eine Versicherung an Eides statt mit den Erklarungen nach § 3
Abs. 3 und 4 der Kommunalwahlordnung (KomWO) beizufuigen.

Vordrucke fur diese Antrage und fur die erforderlichen Erklarungen hélt das Burgermeisteramt
Wittnau, Kirchweg 2, 79299 Wittnau bereit.



Die Antrage auf Eintragung missen schriftlich gestellt werden und — ggf. samt den genannten
Erklarungen und eidesstattlichen Versicherung und Nachweisen — spétestens bis zum Sonntag
14. Juni 2026 beim Blrgermeisteramt Wittnau, Kirchweg 2, 79299 Wittnau eingehen.

Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen
Person bedienen; 8 30 KomWO gilt entsprechend.

79299 Wittnau, 13. Mai 2026 gesiegelt von

Blrgermeisteramt Wittnau
13.05.2026

Blrgermeisteramt Wittnau

07:49:16 +02
signiert von
Bilrgermeisteramt Witthau
Bilrgermeister
Ao g 13.05.2026

07:52:20 +02



		2026-05-13T05:49:16+0000
	Jörg Kindel


		2026-05-13T05:52:20+0000
	Bürgermeisteramt Wittnau




